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Spendenvereinbarung 

 

 

zwischen   

 

Habitat for Humanity Deutschland e.V.,  

mit Sitz in 50667 Köln, Auf dem Berlich 30, 

 

eingetragen in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht Köln unter VR 16982, 

vertreten durch den Vorstand Gereon Fischer 

 

nachfolgend „Habitat“ 

und der 

Name, Adresse, Geschäftsführung 

 

nachfolgend „Spender“ 

 

 

Der Spender beabsichtigt, HFHD im Rahmen der Initiative „HoffnungsBAUer“ eine Spende 

zuzuwenden. Mit der Spende möchte der Spender zur Vision von HFHD beitragen, in der 

jeder Mensch einen angemessenen Platz zum Leben hat. HFHD bringt Menschen 

zusammen um Häuser zu bauen, Gemeinschaften zu bilden und Hoffnung zu schenken.  

Mit dieser Vereinbarung sollen die Verwendung der Zuwendung bei HFHD und etwaige 

Hinweise auf die Zuwendung und die Nennung des Spenders durch HFHD geregelt werden. 

Dazu vereinbaren die Parteien was folgt: 
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§ 1 

Zuwendung 

Der Spender wird HFHD zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke als Spende  

einen Betrag von mindestens EUR  

(in Worten: Euro) 

jedes Jahr zum dd.mm.,  

zuwenden.  

Die Zahlung ist auf folgendes Konto zu entrichten: 

Bank für Sozialwirtschaft AG  

IBAN: DE21 3702 0500 0001 2948 01  

BIC: BFSWDE33XXX 

 

§ 2 

Verwendung der Zuwendung 

HFHD wird diese Zuwendung zur Förderung seiner satzungsmäßigen steuerbegünstigten 

Zwecke verwenden. In diesem Rahmen ist HFHD in der Verwendung frei.  

§ 3 

Hinweise auf die Zuwendung; Nennung des Spenders 

HFHD ist nicht verpflichtet aber berechtigt, auf die Zuwendung des Spenders hinzuweisen. 

Etwaige Hinweise erfolgen nur unter Verwendung (Zutreffendes ankreuzen und ggf. weiter 

ausführen) 

des Namens des Spenders wie folgt:  

in jedem Falle aber ohne besondere Hervorhebung oder Verlinkung zu den Internetseiten 

des Spenders. 
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§ 4 

Weitere Regelungen 

1. Die Zuwendung nach § 1 erfolgt freiwillig und unentgeltlich im Sinne einer 

fremdnützigen Leistung. Der Spender erwartet von HFHD oder Dritten keinen 

besonderen Vorteil für die Zuwendung. Seine Spendenmotivation steht im 

Vordergrund.  

 

2. Der Spender erhält für seine Zuwendung keine Gegenleistung. Weder die Verwendung 

der Zuwendung gemäß § 2 noch die Hinweise auf die Zuwendung und die Nennung 

des Spenders durch HFHD gemäß § 3 sind Gegenleistungen. Die Verwendung der 

Zuwendung gemäß § 2 obliegt HFHD als Auflage. Hinweise auf die Zuwendung und 

die Nennung des Spenders stehen im Rahmen von § 3 im billigen Ermessen von 

HFHD.  

 

 

_________________________ _________________________ 

 

(Ort, Datum) (Ort, Datum) 

 

 

_________________________ _________________________ 

 

Gereon Fischer, Vorstand Geschäftsführung 

 

Habitat for Humanity Deutschland e.V. Name des Unternehmens 

 

 

 

 


